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Chronique générale

Finances publiques

Impôts indirects

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sport- und Kulturvereine. Anheben der Umsatzgrenze für die Befreiung von der
Mehrwertsteuerpflicht

Beruhend auf einer parlamentarischen Initiative Feller (fdp, VD) erhöhten National- und
Ständerat 2021 die Umsatzgrenze für die Befreiung nicht gewinnstrebiger, ehrenamtlich
geführter Sport- und Kulturvereine von der Mehrwertsteuerpflicht von CHF 150'000 auf
CHF 250'000. Die Befürwortenden dieser Erhöhung wollten damit die ehrenamtliche
Arbeit unterstützen, während sie die Gegnerschaft als Wettbewerbsverzerrung
gegenüber des Gastgewerbes erachtete.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 01.08.2019
ANJA HEIDELBERGER

Die Umsatzgrenze für die Befreiung nicht gewinnstrebiger, ehrenamtlich geführter
Sport- und Kulturvereine von der Mehrwertsteuerpflicht in der Höhe von CHF 150'000
werde heute von zahlreichen Vereinen überschritten, erklärte Olivier Feller (fdp, VD) im
Juni 2017. Deren ehrenamtlicher Einsatz, unter anderem auch in der Ausbildung
Jugendlicher, solle aber honoriert und die Umsatzgrenze entsprechend angehoben
werden, forderte er in einer parlamentarischen Initiative. Eine neue Umsatzgrenze von
beispielsweise CHF 500'000 hätte mit jährlichen Steuereinbussen von CHF 5 bis 10
Mio., wie der Bundesrat im Rahmen einer Interpellation Feller (Ip. 17.3029) erklärt habe,
verkraftbare Folgen, so Feller weiter. Dieser Einschätzung stimmte im September 2018
auch die WAK-NR zu, die der Initiative mit 18 zu 2 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) Folge
gab. Im August 2019 stimmte die WAK-SR der Entscheidung ihrer Schwesterkommission
mit 5 zu 1 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) zu, weshalb die nationalrätliche Kommission
nun während zweier Jahre eine entsprechende Vorlage ausarbeiten wird. Diese
Arbeiten begann die Kommission im Oktober 2019 damit, dass sie die Verwaltung mit
einem Bericht zu offen gebliebenen Fragen beauftragte. 1

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 29.08.2019
ANJA HEIDELBERGER

Im August 2020 legte die WAK-NR ihren Vorentwurf zur parlamentarischen Initiative
Feller (fdp, VD) für eine Anhebung der Umsatzgrenze für die Befreiung nicht
gewinnstrebiger, ehrenamtlich geführter Sport- und Kulturvereine von der
Mehrwertsteuerpflicht vor. Einstimmig beantragte die Kommission, die entsprechende
Umsatzgrenze von bisher CHF 150'000 auf CHF 200'000 zu erhöhen. Damit könnten die
Steuerbelastung und der administrative Aufwand für die Vereine bei vergleichsweise
geringen Steuerausfällen von CHF 1 Mio. pro Jahr reduziert werden. Eine stärkere
Anhebung auf CHF 300'000 lehnte die Kommission mit 21 zu 1 Stimmen ab, da dadurch
zu grosse Wettbewerbsverzerrungen gegenüber dem Gastgewerbe entstehen würden,
dessen Umsatzgrenze weiterhin bei CHF 100'000 liegt. Alternativ hatte die Kommission
auch die Möglichkeit diskutiert, die Umsatzgrenze bei CHF 150'000 zu belassen und
stattdessen Leistungen an Festanlässen und Grümpelturnieren von der Mehrwertsteuer
auszunehmen. Dabei wäre aber die Missbrauchsgefahr zu gross gewesen, sprach sich
die Kommission in ihrer Medienmitteilung gegen diese Möglichkeit aus. 2

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 18.08.2020
ANJA HEIDELBERGER

Im April 2021 veröffentlichte die WAK-NR ihren Entwurf zur Forderung, dass die Grenze
der Mehrwertsteuerpflicht für ehrenamtlich geführte, nicht gewinnstrebige Sport-
und Kulturvereine und gemeinnützige Institutionen, die heute bei CHF 150'000 pro
Jahr liegt, erhöht wird. Die Mehrwertsteuer bereite den Vereinen einen «erheblichen
finanziellen und administrativen Aufwand» und binde dadurch Ressourcen, die
andersweitig eingesetzt werden könnten. Die Kommission schlug, wie in der
parlamentarischen Initiative gefordert, eine Erhöhung der Umsatzgrenze auf CHF
200'000 vor, wovon 106 Vereine und gemeinnützige Organisationen profitieren würden
und wodurch dem Bund ungefähr CHF 1 Mio. jährlich an Steuereinnahmen entgehen

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 11.08.2021
ANJA HEIDELBERGER
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würde. 

Im August 2021 nahm der Bundesrat Stellung zum Entwurf. Wie bereits in der Debatte
zur parlamentarischen Initiative sprach er sich gegen die  Erhöhung der Umsatzgrenze
aus, weil er Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Leistungserbringenden
befürchtete. Dies würde überdies dadurch verschärft, dass die meisten Leistungen der
betroffenen Vereine und Institutionen bereits von der Mehrwertsteuer befreit sind
(etwa Eintrittsgelder bei Veranstaltungen). Schliesslich bestünden bereits
administrative Erleichterungen für Vereine und gemeinnützige Institutionen durch
Pauschalsteuersätze, betonte er. 3

In der Herbstsession 2021 setzte sich der Nationalrat mit dem Entwurf der WAK-NR zur
Grenze der Mehrwertsteuerpflicht für ehrenamtlich geführte, nicht gewinnstrebige
Sport- und Kulturvereine und gemeinnützige Institutionen auseinander. Daniela
Schneeberger (fdp, BL) und Samuel Bendahan (sp, VD) präsentierten den Entwurf zur
Umsetzung der parlamentarischen Initiative Feller (fdp, VD) für die Kommission:
Demnach soll die Umsatzgrenze für die entsprechenden Vereine von CHF 150'000 auf
CHF 200'000 erhöht werden. Die bisherige Grenze werde von den Vereinen «relativ
schnell überschritten», die danach nötige Mehrwertsteuerabrechnung sei aber trotz
der Pauschalsteuersatzmethode für die ehrenamtlich tätigen Personen sehr
kompliziert. Von der Erleichterung würden nur wenige Vereine – Bendahan sprach von
106 Vereinen – profitieren, diese aber teilweise sehr stark. Nachdem sich
Sprecherinnen und Sprecher der SVP, der SP, der FDP, der Grünen sowie der Mitte für
eine Annahme des Entwurfs ausgesprochen hatten, verteidigte Finanzminister Mauer
die Forderung des Bundesrates nach Nichteintreten. Der Bundesrat bezweifelte
einerseits die Verhältnismässigkeit, wenn 106 Vereinen jährliche Einsparungen über
CHF 1 Mio. gewährt würden, während die Vereine insgesamt jährlich CHF 70 Mio. J+S-
Gelder erhielten. Damit stehe der bürokratische Aufwand «in keinem Verhältnis» zum
Nutzen dieser Massnahme. Andererseits kritisierte Maurer die
Wettbewerbsverzerrungen gegenüber den Gastro-Betrieben – etwa wenn die Vereine
eine Buvette oder eine Festwirtschaft betreiben –, welche ab einem Umsatz von CHF
100'000 steuerpflichtig sind. Wie sich in den vorgängigen Voten abgezeichnet hatte,
sprach sich der Nationalrat erst mit 169 zu 14 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) für
Eintreten aus und nahm den Entwurf anschliessend in der Gesamtabstimmung mit 170
zu 15 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) an. Ablehnend äusserte sich nur eine Mehrheit der
GLP-Fraktion sowie je ein Mitglied der SP- und der FDP-Fraktion. 4

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 22.09.2021
ANJA HEIDELBERGER

In der Wintersession 2021 bereinigte das Parlament die Vorlage für eine Erhöhung der
Grenze der Mehrwertsteuerpflicht für ehrenamtlich geführte, nicht gewinnstrebige
Sport- und Kulturvereine und gemeinnützige Institutionen. 

Zu Beginn der Wintersession erhöhte der Ständerat die Schwelle der Umsatzgrenze für
die entsprechenden Vereine noch stärker auf CHF 300'000, die WAK-SR hatte
ursprünglich eine Erhöhung von CHF 150'000 auf CHF 200'000 vorgeschlagen. Mit
dieser erneuten Erhöhung würden lediglich Werbeleistungen, gastgewerbliche
Leistungen, Sponsoring und die Vermietung gewisser Vereinslokalitäten unter dem
entsprechenden Betrag neu nicht mehr mehrwertsteuerpflichtig, argumentierte Stefan
Engler (mitte, GR) für die Kommission. So müssten zusätzlich zu den 45 Sportvereinen,
11 Kulturinstitutionen und 5 sozialen Vereinen, die von einer Grenze von CHF 200'000
profitieren würden, 76 Sportvereine, 22 Kulturinstitutionen und 6 soziale Vereine keine
Mehrwertsteuern mehr bezahlen. Die Mindereinnahmen des Bundes würden dabei von
CHF 1 Mrd. auf CHF 3 Mrd. ansteigen. Erneut wies Finanzminister Maurer erfolglos auf
das fehlende Kosten-Nutzen-Verhältnis dieser Revision hin. Mit einer Enthaltung, aber
ohne Gegenstimmen nahm der Ständerat den Entwurf an (31 zu 0 Stimmen).

Im Nationalrat waren sich die Kommissionsmehrheit und eine Minderheit Feller (fdp,
VD) nicht einig, ob man am Vorschlag der WAK-NR von CHF 200'000 festhalten oder
dem Ständerat beipflichten solle, wobei gemäss Kommissionssprecherin Schneeberger
(fdp, BL) und Kommissionssprecher Bendahan (sp, VD) für die Überlegungen der
Mehrheit insbesondere die Angst vor einer Wettbewerbsverzerrung gegenüber der
Gastrobranche zentral waren. Mit 106 zu 78 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) sprach sich
die Mehrheit für Festhalten aus. 
In der Folge einigten sich die beiden Kammern auf einen Kompromissvorschlag in Form
eine Grenze von CHF 250'000, welchen die WAK-SR in der Zwischenzeit eingebracht

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 17.12.2021
ANJA HEIDELBERGER
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hatte.

Deutlich sprachen sich beide Kammern in den Schlussabstimmungen für die Änderung
des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer aus: Mit 178 zu 14 Stimmen (bei 1
Enthaltung) hiess der Nationalrat mit Ausnahme der Grünliberalen Fraktion die
Änderung gut, der Ständerat tat dies einstimmig (43 zu 0 Stimmen). 5

1) Medienmitteilung WAK-NR vom 5.9.19; Medienmitteilung WAK-NR vom 8.10.19; Medienmitteilung WAK-SR vom 30.8.19
2) Medienmitteilung WAK-NR vom 18.8.20
3) BBl, 2021 1100; BBl, 2021 1944
4) AB NR, S. 1810 ff.
5) AB NR, 2021, S. 2485 ff.; AB NR, 2021, S. 2557 f.; AB NR, 2021, S. 2753; AB SR, 2021, S. 1246 ff.; AB SR, 2021, S. 1322; AB SR,
2021, S. 1441
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